
unseren S taatspräsidenten  W ilhelm Pieck äußerte  und 
aus diesem Grunde im  dem okratischen Sektor von 
Groß-Berlin auch keine A rbeit m ehr bekäme.

Verbrechen s tra fb a r  nach:
Ziffern 1, 3 und 7 der A nordnung über sta tistische E r
hebung der B eschäftigtenverhältnisse vom 14. 1. 1953 
in  Verbindung m it § 9 WStVO, § 131 StGB, § 74 StGB.

D er beschuldigte S. wurde am  25. 1. 1955 aus dem 
Zweigwerk M arzahn des VEB Berliner W erkzeug
m aschinenfabrik wegen U m organisation entlassen. Seit 
F eb ru ar 1955 ist er in W est-Berlin bei der F irm a 
Schw artzkopf als Bohrw erksdreher beschäftigt. E r ha t 
sein A rbeitsverhältnis, trotzdem  ihm die R egistrier
pflicht bekannt war, bei der Abteilung A rbeit und 
Berufsausbildung des R ates des S tadtbezirks F ried
richshain  n icht reg istrieren  lassen. Als er im Jan u ar 
1955 entlassen werden m ußte und ihm auf seine N ach
frage  bei der A bteilung A rbeit und Berufsausbildung 
verschiedene A rbeitsplätze in kleineren Betrieben nach
gewiesen wurden, die er jedoch nicht annahm , äußerte  
e r  ehemaligen A rbeitskam eraden gegenüber, daß seine 
E ntlassung  sowie die Tatsache, daß er bis dahin noch 
keinen geeigneten neuen A rbeitsp latz bekom men hatte, 
au f das V erhalten seiner Tochter zurückzuführen sei. 
Diese h a t 1954 auf der S traße  über unseren S taa ts
präsidenten W ilhelm Pieck verschiedene W itzeleien ge
m acht und ihn u. a. m it „Pieckewitz“ betitelt. Nach sei
nen Schilderungen w ären das die Um stände, daß er 
noch nicht w ieder in einem geeigneten A rbeitsverhält
nis s teh t bzw. vom VEB Berliner W erkzeugm aschinen
fab rik  entlassen worden w äre. Es w ar ihm jedoch be
kannt, daß seine E ntlassung durch betriebliche U m 
organisation sowie durch sein eigenes V erhalten ver
u rsach t worden ist.

So w urde ihm  A rbeitsunlust zur L ast gelegt, als er im 
A pril 1953 seine N achtschicht nicht angetreten  hat, 
sondern es vorzog, eine G astw irtschaft m it anderen 
Kollegen zu besuchen und sich zu betrinken. F erner 
w ar seine gew erkschaftliche U nak tiv itä t im  Betrieb 
allgem ein bekannt.

D er Beschuldigte h a t m it seinen H andlungen gegen die 
Pflichten eines Bürgers unserer dem okratischen Gesell
schaftsordnung verstoßen, indem er un ter A usnutzung 
der Spaltung unseres V aterlandes persönliche Vorteile 
zu ziehen und darüber hinaus noch m it unw ahren An
gaben über seine E ntlassung  die E inrichtungen unseres 
S taa tes verleumdete.

E s is t die m oralische Pflicht jedes arbeitsfähigen und 
arbeitsw illigen B ürgers unseres S taates, seine A rbeits
k ra f t  der W eiterentw icklung unserer G esellschaftsord
nung un ter V erbesserung der Lebenslage unserer W erk
tä tig en  zur V erfügung zu stellen.

Diese moralische Pflicht d rückt sich auch in unserer 
dem okratischen Gesetzlichkeit aus.

Als besonders verwerflich ist darüber hinaus die T at
sache zu w erten, daß er anderen W erktätigen  gegen
über seine eigenen Fehler m it der V erächtlichm achung 
unseres S taates, insbesondere unseres S taatspräsiden
ten, zu verdecken suchte. Diese Ä ußerungen sind ge
eignet, unseren S taa t im Ansehen der B ürger herab
zusetzen.

E s is t daher notwendig, durch entsprechende gericht
liche M aßnahm en den Beschuldigten fü r  sein V erhalten 
zur V erantw ortung zu ziehen.

I .  A . 

gez. Dünow 
S taatsanw alt
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Der B ürger P. S. 
w ird beschuldigt,
in Berlin im  Ja h re  1955 vorsätzlich gegen die Regi
strierpflicht fü r  W est-Berliner A rbeitsverhältnisse ver
stoßen zu haben,

indem er seit F eb ruar 1955 ohne Genehmigung bei 
der W est-Berliner F irm a Schw artzkopf ein A rbeits
verhältnis als Bohrw erksdreher unterhält,

ferner ehem aligen A rbeitskollegen gegenüber seine E n t
lassung aus dem Betrieb im dem okratischen Sektor 
wissentlich durch unw ahre Behauptungen, wodurch 
staatliche E inrichtungen verleum det wurden, aufgestellt 
zu haben,

indem er den Genannten gegenüber als E ntlassungs
grund angab, die durch seine Tochter im Jah re  1954 
geäußerten  nicht v ertre tbaren  Behauptungen über 
unseren S taatspräsiden ten  W ilhelm Pieck hä tten  zu 
seiner E ntlassung geführt und verhindert, daß er 
im dem okratischen Sektor erneut einen A rbeitsplatz 
zugewiesen erhielt.

•—- s tra fb a r  nach Ziffer 1, 3 und 7 der Anordnung über 
sta tistische E rhebung der B eschäftigtenverhältnisse 
vom 14. Ja n u a r 1953 in  Verbindung m it § 9 WStVO, 
§§ 131, 74 StGB. —

E r ist der T a t hinreichend verdächtig.
A uf A n trag  der S taa tsanw altschaft w ird daher gegen 
ihn das H auptverfahren  vor dem unten  bezeichneten 
Gericht durchgeführt.

Berlin C 2, den 9. Ja n u a r 1956

Stadtbezirksgericht F riedrichshain 
—  S trafkam m er 411 — 

gez. Breski 
R ichterin

DOKUMENT 402

U r t e i l  d e s  S t a d t b e z i r k s g e r i c h t s  F r i e d r i c h s h a in ,  
S t r a f k a m m e r  411 ,

vom 25. Oktober 1955 
—  I I  F rie  483.55 (193.55) —

Der A ngeklagte . . . .  w ird wegen V erstoßes gegen die 
A nordnung über die sta tistische E rhebung der Beschäf
tig tenverhältn isse vom 14. Ja n u a r 1953 in Verbindung 
m it § 9 WStVO und fortgesetzten  V erstoßes gegen 
§§ 8 und 16 der V erordnung zur Regelung des inner
deutschen Zahlungsverkehrs in Verbindung m it § 9 
WStVO zu einer G esam tstrafe von 2 —  zwei — Mo
naten  und 2 —  zwei — W ochen Gefängnis verurteilt.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
D er A ngeklagte arbeitete  vom 3. Mai 1955 bis 28. Mai 
1955 drei Tage in der Woche bei einer F irm a in W est- 
Berlin, ohne dieses A rbeitsverhältnis bei den zuständi
gen Stellen des dem okratischen M agistrats von Groß- 
Berlin zu melden. A uf Grund dieses Beschäftigungsver
hältnisses h a t er fü r  diese T ätigkeit von einem W est- 
Berliner B ürger 420,— DM der DNB entgegengenom 
men, ohne dieses wiederum  den zuständigen Stellen an 
zuzeigen. Des w eiteren erhielt er von W est-Berliner 
V erw andten vom Jun i bis A ugust 1955 Geldzuwendun
gen, einm al in  Höhe von 50,— DM und einm al von

268


